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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §6;

VwRallg;

1. ABGB Art. 4 § 6 heute

2. ABGB Art. 4 § 6 gültig ab 01.01.2005

Rechtssatz

Die Rechts7gur der "teleologischen Reduktion" (oder Restriktion) setzt voraus, dass eine Gesetzesauslegung nach

anerkannten Interpretationsmethoden (vgl. Lienbacher, Hat der Wortlaut wirklich Vorrang? ZfV 2015/29, 194) auf das

Vorliegen einer planwidrig überschießenden Regelung hinweist. Voraussetzung ist stets der Nachweis, dass eine

umschreibbare Fallgruppe von den Grundwertungen oder Zwecken des Gesetzes entgegen seinem Wortlaut gar nicht

getroAen wird und dass sie sich von den eigentlich gemeinten Fallgruppen so weit unterscheidet, dass die

Gleichbehandlung sachlich ungerechtfertigt und willkürlich wäre (vgl. weiterführend VwGH vom 18. September 2002,

2002/17/0119).Die Rechts7gur der "teleologischen Reduktion" (oder Restriktion) setzt voraus, dass eine

Gesetzesauslegung nach anerkannten Interpretationsmethoden vergleiche Lienbacher, Hat der Wortlaut wirklich

Vorrang? ZfV 2015/29, 194) auf das Vorliegen einer planwidrig überschießenden Regelung hinweist. Voraussetzung ist

stets der Nachweis, dass eine umschreibbare Fallgruppe von den Grundwertungen oder Zwecken des Gesetzes

entgegen seinem Wortlaut gar nicht getroAen wird und dass sie sich von den eigentlich gemeinten Fallgruppen so weit

unterscheidet, dass die Gleichbehandlung sachlich ungerechtfertigt und willkürlich wäre vergleiche weiterführend

VwGH vom 18. September 2002, 2002/17/0119).
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